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Einsatz bewaffneter Streitkräfte vor Zustimmung 
des Deutschen Bundestags 
Von Dr. Willibald Hermsdörfer J. C. B. (Leuven), Bonn 

1. Gefahr im Verzug als ein verfassungsrechtlicher 
Ausnühnietatbestand 

Vor einem Einsatz bewaffneter Streitkräfte hat die 
Bundesregierung die Zustimmung des Deutschen 
Bundestags einzuholen. Das hat das Bundesverfas- 
sungsgericht in seinem grundlegenden Urteil vom 
12. Juli 1994' angeordnet und jüngst in seinem Be- 
schluss vom 25. März 2003' bestätigt. 

Nur für ~usnahmefäl le  lassen die Verfassungsrichter 
es ausreichen, dass die Regierung erst nach Beginn des 
Einsatzes oder sogar nach Abschluss des Einsatzes um 
die parlamentarische Genehmigung nachsucht. Das 
Gericht hat hierzu ansatzweise Kriterien entwickelt. 
In1 Urteil heißt es dazu: 

»Die verfassut~gsrechtlich gebotene Mitwirk~lng des Bun- 
dcsrriges bei konkreten Entscheidungen iiher den Einsatz 
beuriffneter Strritkrtifte darf die tnilitiirisclze Welcrfiihigkeif 
und die Bundnisftihigkeit der Birndesreyirblik Deutschland 
tiiclit beeinrräclitigen. Dc,.vlirrlh ist die Blindesregierung bei 
Grfuhr i m  Verzug bertdttigr, vorlii~ifig den Einsatz von 
StreitkrBften Z L L  Descllließen und an entsprechenden Be- 

BVerfGE 90, 286-390 = NZWehrr 1994, 202-210 = DÖV 
1994.824-529~ DVB1.1994,999-1012. 
1~ttp:llwww.hverfg.deientscheidungeni 
qs20030325-2bvq001803.html.. 
BVerfGE 90.286.388. 

J Antrag der Bundesregierung zur deutschen Beteiligung an 
den militärischen Maßnahmen zur Ahsichcrung des Frie- 
densvertrages für Bosnien-Herzegowina, Deutscher Bun- 
destag, Drucksache 13i3122 vom 28.11.1995; Beschlussemp- 
fehlung und Bericht des Ausschusses für Auswärtige Ange- 
legenheiten. Deutscher Bundestag Drucksache 1313183 voiri 
412.1995; Deutscher Bundestag. Plenarprotokoll 13/76 vom 
6. 12.1995, S. 6673B (Beschluss). 

scliliissen iti den Biindnissen oder ititertrrriionrrlrr? Orgrrnisrr- 
tionen ohne ivriierige Einzrler~~~iiclcti,yiirig ilirrcli h s  Prrr- 
lriment rnitz~rwirken l ~ n d  diese vorläufi,y ai vo1l:ielrcvi. Die 
Bl~nrle.sre~yierritig tni@ jedocli in je(1on Fdl (Ins P~irlrittinir 
irnrgehend ttiir rlt~tn s o  he.scl~lo.s.sc~tic~ti Einsrrt,- hrfirs.scvi. Dic 
Streitkriifiesintl zirriickzi~riifen, wenn LY der Birntle.st(rg ver- 
lang[. Dem Gcsetzgrher blriht es irnhetiorntneti. die Vonr~rs- 
serztrtzgc~ri cines solchen Notfrills lind (las tlobci :U heoh- 
acl7icvitle Verflllircvi tzii11t.r zi1 regeln. « ' 

Das Gericht geht also von einer Gefahr im Verzug 
dann aus, wenn das Zuwarten auf die Mitwirkung des 
Deutsc,hen Bundestags die inilitärische Wehrfahigkeit 
oder die Bündnisfähigkeit Deutschlands beeinträchti- 
gen würde. Das Urteil lasst nicht erkennen. dass der 
Senat andere Situationen nicht als Ausnahmetatbe- 
stände ansehen würde. 

Seit der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 
von 1994 ist es dreimal vorgekommen. dass die Bun- 
desregierung deutsche Soldaten ohne vorherige Zu- 
stimmung des Deutschen Bundestags, aber mit nach- 
traglicher Billigung in einen bewaffneten Einsatz ge- 
schickt hat. 

2. Vorausverlegung von Führungskräften zu . 
internationalen Hauptquartieren 

Der Deutsche Bundestag stimmte am 6. Dezember 
1995 der deutschen Beteiligung an dem NATO- 
geführten Einsatz IFOR (Implementation Force) zur 
Absicherung des Friedensvertrags für Bosnien-Herze- 
gowina zu4. E r  genehmigte auch die von der Bundes- 
regierung am. 28. November 1995 beschlossene »Vo- 
rausverlegung von Fiihrungskrüften<c für internationa- 
le Hauptquartiere im früheren Jugoslawien. Dadurch 
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brauchte der German Military Representative beim 
HQ UNPF (United Nations Peace Forces)' in Zagreb 
nach Ende des Mandats für UNPF und Fortsetzung 
durch I F O R h  nicht zurückgerufen zu werden, sondern 
konnte nun seine Tätigkeit beim HQ ISAF in Zagreb 
fortsetzen. Das erleichterte es, unmittelbar nach Unter- 
zeichnung des Friedensvertrags deutsche Hauptkräfte 
in die Region zu entsenden. Aus den Beschlüssen von 

-Bundesregierung und Bundestag ist nicht zu entneh- 
men, dass sie sich damals auf Gefahr im Verzug berie- 
fen. Angenommen werden könnte deshalb. dass Re- 
gierung und Parlament geneigt sind, einen1 weiter ge- 
fassten Ausnahmetatbestand Raum zu geben. 

3. Rettung eigener Staatsbürger aus einer 
Gef;ilirenlage 

Die Evakuierung deutscher Staatsbürger aus unmittel- 
barer Gefahr für Leih und Leben aus Tirana in Alba- 
nien diirch Soldaten der Bundeswehr am 14. März 
1997 fand  zustimmendcn Widerhall in den Medien und 
in1 ,juristischen Schrifttum7. Der Deutsche Bundestag 
billigte dcn Einsatz der Bundeswehrsoldaten wcnige 
Tage später ain 20. Miirzs. Er bestätigte die von dcr Bun- 
dcsrcgicrung in dem Antrag gegebcnc Begründun?: 
~Drrs Lehcn rlo- in7 Lrrtid vcrhliehericn aitsliinclischen 
Strrutshiir,yer izlar jcrzl ulcirt go~fiihrdet . . . Angrsichrs der 
rrtlrrr-c./ii.sc.lio~ Z~tstiirrdc in7 Lund  ur n ~ f n m ( ~ h r -  Gc/irhr 
iiii Vorzuge ßcr- E ~ I I S L I ~ :  ~ c I I ~ . v ~ ~ I I c ~  Srrcilkriific wrrr nril- 
hin die einzige verhlichetw Miiglichkrit. Bundesregie- 
rung und Bundestag sehen somit Gcf'ahr in1 Verzug, 
wenn das Lcben deutscher Staatsbürger oder unter 
deutsclicr konsularischer Obhut befindlicher Staats- 
angcliOriger anderer Nationen'' akut gefährdet ist und 
nur durch den Einsatz der Bundeswehr eine Rettungs- 
möglichkeit besteht. 

Im juristischen Schrifttum ist die Rettungsaktion nicht 
nur zustimmend aufgenommen worden I('. Zu r  verfas- 
sungsrechtlichen Untermauerung dient das Argument, 
dass der Staatsauftrag zur Verteidigung nach Artikel 
87a G G  auch den Schutz und die Rettung deutscher 
Staatsangehöriger im Ausland, wenn sie in Lebensge- 
fahr geraten sind und anderweitige Hilfe nicht möglich 
ist, umfasst I. 

4. Vorübergehende Personalverstärkung zum 
Eigenschutz 

Der  Sicherheitsrat der Vereinten Nationen bekräftigte 
mit der Resolution 1383 vom 6. Dezember 2001 die 
auch auf deutsche Initiative hin von afghanischen 
Gruppen auf dem Petersberg bei Bonn am 5.  Dezem- 
ber 2001 geschlossene Vereinbarung zur Wiederher- 
stellung dauerhafter staatlicher Strukturen nach mehr 
als 20 Jahren des Kriegs und Bürgerkriegs in Afghanis- 
tan. Mit der Resolution 1386 vom 20. Dezember 2001 
erteilte e r  den Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen 
das Mandat zur Aufstellung einer Streitmacht mit dem 

Auftrag »to asslst the AfShan Interim Authorir\~ In tlze 
nzaintenance of secnnty In Kab~rl and rts surroundrng 
areas, so that rheAjgfghat1 Inrrrrrn Arithor~ty u.5 ~ l e l l  as tlze 
personnel of rhe Unltecl Nations cun opcrnte in a secure 
enwronrnenr~. Angesichts der seit alters her guten po- 
litischen Beziehungen zu Afghanistan und der heraus- l 

ragenden Rolle der Bundesregierung beim Zustande- 
kommen der Bonner Vereinbarung stimmte der Deut-  
sche Bundestag auf Antrag der Bundesregierung am 
22. Dezember 2001 der Beteiligung deutscher bewaff- 
neter Streitkrafte an ISAF (International Security 
Assistance Force) als Beitrag zum nationalen Versoh- 
nungsprozess in Afghanistan und zum Neuaufbau des 
Landes zu. 

Die Sicherheitslage in Afghanistan verschlechterte 
sich im Mai 3002. Der  Eigenschutz des deutschen An- 
teils von lSAF war dringend anzupassen. Aus militäri- 
scher Sicht war geraten. das deutsche Kontingent um 
bis zu 200 Soldaten über die vom Deutschen Bundes- 
tag genehmigte Kontingentgröße von 1200 Soldaten 
hinaus vorübergehend zu verstärken. Das Bundeska- 
binett wählte ein gestuftes Vorgehen. Es beschloss am 
5. Juni 2002, das deutsche Kontingent ah dem 6. Juni 
2002 um 80 Soldaten zu verstärken. Die Presse nahm 
davon nur kurz Notiz". Der  Deutsche Bundestag 

Die VN-geführte Operation UNPF bildete das Dach dcr  
drei Operationen UNPROFOR in Bosnieii-Herzegowina, 
UNCRO iii Kroatien und  UNPREDEP in M~izedonien. 
Am 20. 12. 1993 fand der Transfer OS Authority von UNPF 
zu IFOR statt. 
Siclie zu den mit der Operation verbundenen verfassungs- 
und völkerrechtlichen Fragen: Klaii~ Dirir: Die militäi-ische 
Evakuieruiigsoperation nLibclle<. -ein Paradigma der Ver- 
teidigung'!. in: NZWehrr 1998. S. 89-100; Willibald Herms- 
dorfer: Einsatz deutscher Streitkräfte zur Evakuierung 
deutscher Staatsbürger aus Albanien, in: BayVBI. 1998. 
S. 652-654: Clnirs Kre.4: Die Rettungsoperarion der Bundes- 
wehr in Albanien ain 14. März 1997 aus völker- und verfas- 
sungsrechtlictier Sicht. in: ZaöRV 1997. S. 329-338: York 
Frhr: von Lersner: Der Einsatz von Bundeswehrsoldaten 
in Albanien zur Rettung deutscher Staatsangehöriger, in: 
Humanitäres Völkerrecht - Inforniationsschriften 1999, 
S. 156-166. 
Antrag der Bundesregierung zum Einsatz deutscher Streit- 
krafte zur Evakuierung deutscher Staatsburger und unter 
konsularischer Obhut befindlicher ~taatsangihöriger ande- 
rer Nationen aus Albanien. Deutscher Bundestag, Druck- 
sache 1317233 vom 18.3.1997; Beschlussempfehlung und Be- 
richt des Auswärtigen Ausschusses. Deutscher Bundestag. 
Drucksache 1317365 vom 19.3.1997; Deutscher Bundestag. 
Plenarprotokoll 131166 vom 20. 3. 1997, S. 14989D (Be- 
schluss). 
Siehe zu den Schutzbefohlenen 9 6 Abs. 3 Konsulargesetz, 
Artikel 8c EG-Vertrag und Artikel 5.6 Absatz 7 EUVertrag. 
Kritisch Marzfred Baldus, in: Bonner Grundgesetz. Kom- 
mentar, begr. V. H. V. Mangoldt. fortgef. v. F. Klein. hrsg. V. C. 
Starck. Band 3,4. Auflage, München 2001 (Verlag Vahlen), 
Art. 87a Abs. 2 Rdnr. 40. 
Werner Heun, in: Grundgesetz, Kommentar, hrsg. V. H. 
Dreier, Band 111. Tübingen 2000 (Verlag Mohr Siebeck), 
Art. 87a Rdnr. 17; Juliane Kokon. in: Gruiidgesetz. Kom- 
mentar, hrsg. V. M. Sachs. 2. Auflage. Münchrn 1999 (Verlag 
Beck).Art. 87a Rdnr. 18a. 
Z.B. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 6. Juni 2002, S. 4 
(Kabinett beschließt Verlängerung des ISAF-Einsatzes). 
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stimmte dem am 14. Juni 200213 zu und billigte eine 
weitere vorübergehende Personalverstärkung um bis 
zu 200 Soldaten; zugleich verlängerte e r  den Einsatz 
der deutschen Soldaten um weitere sechs Monate. In  
diesem Zusammenhang heißt es  im Beschluss: 

~Aufgrund der sich irn Vorfeld der Ernergency Lova Jirga 
nicht vorhersehbnr verschiirfenrlet~ Sicherheirslage hat die 
Bundesregierung um 5. Juni 2002 zudem vorläufig be- 
schlossen, zur Stiirkmg des Eigenschur~es und zur Unter- 
stiitzing der Absi~heriing der Emergericy Loyn Jirga, im 
Vorgriff auf diese Regeli~ng bereits ab dem 6. Juni 3002 das 
deutsche ISAF-Kontingent von 1200 Soldaten voriiberge- 
hend mit 80 Soldaten zu 1,erstärken. Der Deutsche Bundes- 
tc7g stimmt dieser voriibrrgehrnden Erhöh~~rzg des Perso- 
nal~mfangs  nnchtriiglich zu. 

Eine ausdrückliche Bezugnahme auf den verfassungs- 
rechtlichen Ausnahmetatbestand der Gefahr im Ver- 
zug gibt es in dem Bundestagsbeschluss nicht. Mogli- 
cherweise hat die Staatspraxis einen ergänzenden Aus- 
nahmetatbestand begrundet. 

5. Entsendung eines bewaffneten Erkundungsteams 
zur Lagefeststellung 

Afghanistan und die internationale Staatengemein- 
schaft hofften auf die zügige Umsetzung der Peters- 

Antrag der Bundesregierung zur Fortsetzung der Beteili- 
gung bewaffneter deutscher Streitkräfte an  dem Einsatz ei- 
ner internationalen Sicherheitsunterstützungstruppe in Af- 
ghanistan auf  Grundlage der Resolutionen 1386 (2001) 
vom 20. Dezember 2001 und 1413 (2002) vom 23. Mai 2002 
des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. Deutscher Bun- 
destas, Drucksache 1419346 vom 5.6.2002, Beschlussemp- 
fehlung und Bericht des Auswärtigen Ausschusses, Deut- 
scher Bundestag, Drucksache 1419437 vom 12.6.2002: Deut- 
scher Bundestag, Plenarprotokoll 141243 vom 14. 6. 2002. 
S. 24479B (Beschluss). 
Antrag der Bundesregierung zur Beteiligung bewaffneter 
deutscher Streitkräfte an  dem Einsatz einer Internationa- 
len Sicherheitsunterstützungstruppe in Afghanistan auf 
Grundlage der Resolutionen 1386 (2001), 1383 (2001) und 
1378 (3001) des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. 
Deutscher Bundestag.Drucksache l4I793O vom 21.12.2001: 
Beschl~~ssempfehlung und Bericht des Ausschusses für Aus- 
wärtige Angelegenheiten. Deutscher Bundestag, Druck- 
sache 141793h vom 22. 12. 2001. Deutscher Bundestag. 
Plenarprotokoll 141210 vom 22. 12. 2001, S. 20849D (Be- 
schluss). 
An t ra~  der Abgeordneten Dr. Wemer Hoyer u.a. und der 
Fraktion der F.D.P.: Rechtssicherheit für die bewaffneten 
Einsätze deutscher Streitkräfte schaffen - ein Gesetz zur 
Mitwirkung des Deutschen Bundestags bei Auslandseinsät- 
zen der Bundeswehr einbringen, Deutscher Bundestag, 
Drucksache 15136 vom 5. November 2002 (inhaltsgleich mit 
der Drucksache 1419402 vom 11. Juni 2002 aus der 14. Wahl- 
periode). 
Peter Dreist: Offene Rechtsfragen des Einsatzes bewaffne- 
ter deutscher Streitkräfte - Zwischenbilanz und Problem- 
aufriss, in: NZWehrr 2002. S. 133-154 (144f.). 

berg-Vereinbarung vom 5 .  Dezember 2001, die der Si- 
cherheitsrat der Vereinten Nationen durch seine Reso- 
lution 1383 vom 6. Dezember 2001 bekräftigte. Sie er- 
warteten, dass möglichst zeitnah zur Errichtung der 
~ b e r g a n g s r e ~ i e r u n g  in Afghanistan am 22. Dezember 
2001 eine VN-mandatierte Streitmacht in Afghanistan 
für Sicherheit sorgt. Die Bundesregierung beabsichtig- 
te, vor der endgültigen politischen Entscheidung über 
einen deutschen Beitrag zu einer solchen Streitmacht 
zunächst ein bewaffnetes Erkundungsteam nach Af- 
ghanistan zu senden. Der  Deutsche Bundestag hätte 
dazu noch vor der Resolution 1386 vom 20. Dezember 
2001 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen. mit 
der die Interrzationrrl Security Assistrince Force (ISAF) 
gebildet worden ist, um Zustimmung zur Erkundung 
ersucht werden müssen. Zu  einer solchen frühen poli- 
tischen wie auch rechtlichen Festlegung war der Deut- 
sche Bundestag nach dem Ergebnis von Sondierungs- 
gesprächen jedoch nicht bereit. In dieser Situation hät- 
te das Bundeskabinett erwägen können. o b  sofortiges 
militärisches Handeln geboten ist und der Deutsche 
Bundestag um nachträgliche Zustimmung ersucht 
wird. Aus militärischer Sicht war jedenfalls eine früh- 
zeitige Erkundung der Lage vor Ort  in Afghanistan ge- 
raten, um das politische Ziel einer frühen und zeitglei- 
chen deutschen Präsenz zusammen mit anderen Streit- 
kräften zu erreichen. Der Deutsche Bundestag stimmte 
einer Beteiligung deutscher Streitkräfte schließlich am 
22. Dezember 2001 zuIJ. Ein Erkundungskommando 
der Bundeswehr konnte deshalb erst an1 3 1 .  Dezember 
3001 nach Kabul verlegen. Das von der Biindesregie- 
rung geplante »Parlamentsbeteiligungsgesetz~~ sollte 
deshalb eine Regelung enthalten. die den Einsatz eines 
bewaffneten Erkundungskommandos im Ausland ohne 
ein zeitaufwendiges parlamentarisches Zustimmungs- 
verfahren erlaubt. Hierfür tritt die F.D.P.-Fraktion im 
Deutschen Bundestag ein". Auch im juristischen 
Schrifttum gibt es Zustimmungk6. 

6. Ergebnis 

Vor allem in einer Gefahrenlage darf die Bundesrcgie- 
rung dcn Einsatz der Bundeswehr anordnen, ohne zu- 
vor die Zustimmung des Deutschen Bundestags ein- 
holen zu müssen. Nach der Rechtsprechung und 
Staatspraxis liegt eine Gefahrenlage vor. wenn das Zu- 
warten auf die Zustimmung des Deutschen Bundes- 
tags die Wehr- oder Bündnisfähigkeit Deutschlands 
beeinträchtigen oder das Leben deutscher Soldaten, 
deutscher Staatsbürger oder Schutzbefohlener gefähr- 
den würde. Die Bundesregierung muss allerdings den 
Deutschen Bundestag um nachträgliche Zustimmung 
ersuchen. 
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